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er Nam e P au l M e b e s  h a t für 
die B aukunst der G egenw art 
einen besonderen K lang  und wie 
daneben nu r wenige eine sehr 
fest um rissene B edeutung. E r 
ist b ek an n t als Schöpfer gedie
gener baulicher Leistungen 
hauptsächlich  innerhalb Groß- 
Berlins und als V erfasser des aus
gezeichneten  A bbildungsw erkes 

.Um 1800. A rch itek tur und H andw erk  im le tzten  Ja h r
hundert ihrer trad itionellen  E n tw ick lung“ . Dieses 
Buch hat fördernd eingegriffen in jene gesunde Bewe
gung, die sich auf den E n d p u n k t einer abgebrochenen 
natürlichen E n tw ick lung  zu rü ck taste te  und  es gehört 
zu den wenigen L itera turerzeugnissen , die, m it mehr 
als Tagesbedeutung behaftet, bleibenden W ert errin
gen, weil sie zw angläufig  aus innerer N otw endigkeit 
geboren sind.

Unsere Zeit h a t aus sich heraus danach  h ingedrängt, 
den Geist jener le tz ten  einheitlichen B aukunst des 
Klassizismus zu vera rbe iten  und an ihn anzuknüpfen. 
Hier hat das W erk  „Um 1800“ (der Name ist bekann t
lich, und nicht ohne eine gew isse Gefahr, zum Schlag
wort geworden) sehr w esentlich  beigetragen, das V er
ständnis für eine neue, tüch tige  B augesinnung auf der 
Grundlage w iedersrefundener T rad ition  n icht nur in

den K reisen der Fachgenossen zu verbreiten, sondern 
auch die Allgem einheit für diese Dinge zu in ter
essieren. Das rein S tilgem äße jener bürgerlich ge
färbten  B aukunst vom A usgang des 18. Jah rhunderts 
in falsch verstandener Begeisterung lediglich zu 
wiederholen, wie es der Eklektizism us des 19. Ja h r
hunderts in  sprunghafter, ohne inneres Gesetz verlau
fender E ntw icklung periodisch m it allen möglichen 
S tilarten ta t  und  dam it den G edanken w irklicher T ra 
dition zu leerer N achahm ung herabw ürdigte, w ar und 
ist vielfach auch gegenw ärtig  noch die n icht unerheb
liche Gefahr, die den Sinn der ganzen Bewegung ver
flachen könnte.

Doch deu te t alles darauf hin, daß sie tiefere 
W urzeln geschlagen h a t u nd  einer allgem einen geisti
gen V erfassung unserer Zeit entspringt, die m it der 
Zeit vor 100 Jah ren  durch verw andte Züge verbunden 
ist. Somit will diese Bew egung nicht Nachahm ung 
von Äußerlichkeiten, sondern sie erneuert den Sinn für 
natürliche Einfachheit, k lare M assenwirkung, gute V er
hältnisse und für handw erkliche T üchtigkeit un ter Zu
rückstellung form aler Zutaten.

Eine bew ußte E instellung auf diese neue Bau
gesinnung ist in unserer an  Instinktsicherheit so arm en 
Zeit allerdings notw endig, und  auch P au l Mebes v e r
langt sie, sonst h ä tte  er n icht sein Buch herausge
bracht. Doch ist sie zweifellos auch die la ten te Grund-

Abb. 1. G e s a m t b i l d  d e s  H a u s e s  d e r  L ä n d e r b a n k  a m  P a r i s e r  P l a t z .
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Abb. 2. G r u n d r i ß  d e s  I. O b e r g e s c h o s s e s  i. M. 1: 500.
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Abb. 3. G r u n d r i ß  d e s  E r d g e s c h o s s e s  i. M. 1:  500.

Abb. 4. L a g e p l a n  d e s  P a r i s e r  P l a t z e s .

478

läge überall da, wo die heutige Bau
kunst sich m it den besonderen Ge
gebenheiten und F orderungen der 
modernen Zeit ernsthaft, d. h. ohne 
ins G edanklich-L iterarische oder ins 
M anierierte zu verfallen, ausein
andersetzt, m ögen die A nhänger einer 
sogenannten jüngsten  „R ichtung“ auch 
bew ußt trad itionslos sein wollen. Es 
w ürde zu w eit führen, diesen Zu
sam m enhängen hier w eiter nachzu
spüren. Daß sie bestehen, berechtigt 
zu besten Hoffnungen für die Zukunft.

Die liebevolle V ersenkung in die 
Zeit vor 100 Jah ren  h a t PaulM ebes dazu 
geführt, in seinen eigenen Bauten von 
jeher die eben um schriebene Bauge
sinnung fast immer aufs beste zum 
A usdruck zu b ringen  und  dam it beispiel
gebend  zu zeigen, wie sie auf moderne 
V erhältnisse zu übertragen, ist. Auch 
die jüngsten  der von P au l Mebes in Ge
m einschaft m it P au l Em m erich errich
te ten  Bauten, un ter denen zwei größere 
M onum entalbauten, die L ä n d e r 
b a n k  a m  P a r i s e r  P l a t z  und das 
M a n n e s m a  n n - H a  u s *) in der 
T iergartenstraße in Berlin hervorragen, 
bleiben fo lgerichtig  der einmal einge
schlagenen Linie treu.

Das die A usbildung von Einzel
heiten dabei nur hinsichtlich des Maß
stabes und der A rt der M aterialbehand
lung, n icht aber in Bezug auf die rein 
formale G estalt wesentlich ist, zeigt 
die D etaillierung dieser Bauten. Bei der 
L änderbank, die in den Abbildungen 
dieser und der nächsten  Nummer er
scheint, k ling t die Ausbildung von Ge
simsen, P rofilen und S tukkaturen an 
rom anische und baroke, im Inneren 
(was nur zur E rzeugung gewisser Stim
m ungsw erte B edeutung hat) teilweise 
an byzantinisch- islamische Formen
w elten an; aber sie träg t in einer ge
wissen naiven Frische und K raft den 
gem einsam en A usdruck, den die künst
lerische E inheit des Bauw erkes fordert. 
Offenbar kam  es den A rchitekten, be
sonders auch  bei der äußeren  Erschei
nung des H auses, d a ra u f an, m it dem 
D etail diesen selbständigen und kraft
vollen, beinahe derben Zug hervorzu
kehren; w ährend der B aukörper m it der 
geschlossenen R uhe und straffen Hal
tung im ganzen berlinischen Geist aus 
bester Zeit in sich birg t, so daß, was 
den bleibenden W ert eines Bauwerkes 
in erster Linie ausm acht: Bodenständig
keit, n icht verm iß t wird.

Das w ar für das H aus der Länder
bank vor allem  w ichtig, m it seiner ganz 
besonders ausgezeichneten  Lage an 
städtebaulich  hervo rragender Stelle des 
a lten  Berlin, dem P ariser P la tz  (Lage
plan Abb. 4 h ierneben), der seine Be
deutung als A trium  des Berliner 
K ulturzentrum s jedenfalls fü r alle 
Zeiten behalten  w ird*).

Zur Schaffung des erforderlichen 
N utzraum es w urden dem A ltbau, der

*) D iesem  V e rw a ltu n g sg eb ä u d e  so ll noch 
e in e  b e so n d e re  B e tra c h tu n g  g ew id m et w e rd e n . D ie 
S ch riftle itung . —

**) E rs t  n e u e rd in g s  b e s c h ä f t ig t s ich  e in  W e tt
bew erb  des V e rlag e s  E rn s t W a sm u th  A.-G., d e r  das 
In te re ss e  an  d e r  b a u k ü n s tle r is c h e n  E n tw ic k lu n g  der 
R e ic h sh a u p ts ta d t w ach  h a l te n  u nd  fö rd e rn  so ll, m it 
d e r  b a u k ü n s tle r isc h e n  A u sg e sta ltu n g  d e r  L in d e n a c h se  
nach  e in h e itlich e m  P la n , d e r  d ie se r  w ich tig en  H a u p t
s traß e  b is h e r  g e feh lt ha t. —
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zuletzt zu Bürozw ecken verschiedener A rt ausgenutzt 
wurde und einer völligen U m gestaltung zu unterziehen 
war, zwei Geschosse aufgesetz t. S tädtebaulich  w ar 
erforderlich, zw ischen dem  B aukörper der L änder
bank und  dem gegenüberliegenden des Hotels 
Adlon, das G leichgew icht herzustellen, das der 
alte Z ustand  des P la tzes  (Abb. 5 h ierun ter) ver
missen läßt. Infolgedessen w urde die L änderbank 
auf gleiche F irsthöhe m it dem  H otel Adlon 
gebracht, w oraus sich bei der G leichartigkeit beider 
G rundstücke die Ü bereinstim m ung der Massen zugleich 
aber auch die N otw endigkeit ergab, die aufgestockten  
Geschosse n iedrig zu halten . D er W irkung der in

architektonisch  gu t durchgeführte Betonung der W age
rechten am Baukörper der L änderbank nim m t die 
W agerechte der Gegenseite auf und m ildert diese 
Schwäche etwas. Sie greift n icht in die Ruhe des 
P latzaufrisses und nicht ablenkend in die W irkung 
des B randenburger Tores ein. Die G esam tw irkung ist 
tro tz  der schlichten P utzfassade und der sparsam en 
V erw endung von W erkstein (Kirchheim er K alkstein) 
am Sockel, den Gesimsen und F enstergew änden v o r
nehm, m onum ental und k raftvo ller als beim H otel 
Adlon. E inen gewissen Ausgleich dürfte das N ach
dunkeln des Putzes unter dem Einfluß der W itterung 
noch herbeiführen.

Abb. 5. B l i c k  a u f  d e n  P a r i s e r  P l a t z  i n  R i c h t u n g  d e r  L i n d e n .  A l t e r  Z u s t a n d .

Abb. 6. B l i c k  a u f  d e n  P a r i s e r  P l a t z  i n  R i c h t u n g  d e r  L i n d e n .  N e u e r  Z u s t a n d .

diesen G eschossen un tergeb rach ten  Innenräum en 
kommt die m äßige Raum höhe in besonderer W eise zu 
sta tten , w ie das Beispiel eines Innenraum es (in der 
folg. Nr.) zeigen w ird. Ebenso ist auch das V erhält
nis der G eschoßhöhen un tere inander günstig ; es ge
s ta tte te  ab er nicht, auch die A ufrißflächen sym m etrisch 
zum H otel A dlon zu gesta lten , w as an  sich der barok- 
ken G esetzm äßigkeit des P la tzes sehr entsprochen
hätte . . ...

Die W irkung  des H otelbaues ist zw ar über
w iegend w agerech t, doch kom m t in seine H altung 
durch die schw ächlich ausgebildete senkrech te Gliedo 
rung eine gew isse U nentschiedenheit. Die s ta rk e  und

1. A u gu st 1925.

L änderbank  und H otel Adlon fassen nunm ehr to r
a rtig  den E ingang zur S traße U nter den Linden und 
geben ihm eine angem essene W ürde und B edeutung, 
die vorher fehlte (vgl. die Abb. 5 u. 6 hierüber). An der 
dem P arise r P la tz  abgew andten N achbargrenze h a t die 
vorschriftsm äßige H öherführung der Schornsteine zu 
einer sehr in te ressan ten  Lösung ganz im Schinkel’schen 
Sinne geführt. In zw angloser W eise sind die Schlote am 
B randgiebel h in tereinander aufgereiht, der im bew ußten 
G egensatz zu den P utzfassaden seine architektonische 
A usbildung in Z iegelrohbau erhalten  hat.

Bei der G estaltung der I n n e n r ä u m e  ha tten  
die A rchitek ten  die seltene G elegenheit, ihr reifes
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Können in der ausgiebigsten W eise zu entfalten. In der 
Schaffung reizvoller und vornehm er Raum wirkungen 
unter sinnvoller Verwendung gediegener M aterialien 
und m it dem Mittel einer z. T. sehr reichen farbigen 
G estaltung haben sie H ervorragendes geleistet. Das 
alles bis ins Einzelne erschöpfend zu schildern, würde 
zu w eit führen und auch nur einen unvollkommenen 
E rsatz bieten für den unm ittelbaren Eindruck an Ort

und Stelle. Auch die noch in Nr. 62 beigefügten Abbil
dungen m achen keinen A nspruch auf V ollständigkeit, 
o-eben aber die w ichtigsten und in teressan testen  Raum- 
ausschnitte w ieder und mögen, ergänzt durch einige 
sachliche A ngaben über M aterial und  die A usführen
den, die w ir am Schluß folgen lassen, fü r sich selbst 
sprechen, mag auch der farbige E ind ruck  fehlen, der 
einzelnen Räum en besonderen Reiz gibt. (Schluß folgt.)
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Abb. 7. G i t t e r  a m V e s t i b ü l .  Ausführung: Paul M a r c u s ,  Berliu-Schöneberg.

Zukunftsaufgaben der Baupolizei
in  A n p a s s u n g  a n  d i e  v e

Von Architekt J
er Wandel der Zeit hat auf allen Gebieten 
Umstellungen hervorgerufen, die früher nicht
für möglich gehalten wurden. Unbedingt
ist in mancher Beziehung eine lebendigere 
Auffassung eingetreten, insofern als man sich 

-----------------den veränderten Lebensbedingungen anzu
passen suchte. Jede Gesellschaftsordnung, jede Organi
sation,--jedes Gemeinwesen darf in der Entwickelung nicht
stille stehen, um nicht als rückständig und veraltet über
rannt zu werden. Dies gilt nicht nur in persönlicher und 
politischer Beziehung, das gilt auch in gleichem Maße vom 
Verwaltungswegen.
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r ä n d e r t e n  V e r h ä l t n i s s e ,  
a h n ,  Dortmund.

In diesem ist es nun gerade die Baupolizei, die — 
mit Bezug auf die soziale Fürsorge, die zu schützenden 
hohen Werte des A^olksbesitzes, die tiefeingreifende 
Berührung mit allen Schichten der Bevölkerung und der 
Industrie, dem Gewerbe und dem Wohnungswesen — in 
ständiger Fühlung und Verbindung mit dem Volksganzen 
steht, wie wohl kein anderer Zweig der Verwaltung. Die 
gegebenen Rechtsmittel lassen zudem eine Machtbefugnis 
erkennen, die sich recht bedeutend auswirken kann. 
Daraus folgt, daß die Aufgabe recht ernst zu nehmen ist. 
i-ie stellt große 1 orderungen an die Verwaltung und ver
langt eine lebendige Tätigkeit. Es ist zu beachten, daß
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Preußen vom Polizeistaat sich zu einem Rechtsstaat ent
wickelt hat. D. h. in übertragenem Sinne: Von der un
persönlichen, mechanisierten-regressiven Stellungnahme ist 
man zu einer mehr beweglichen und präventiven Hand
lungsweise übergegangen.

Wie bei allen Verwaltungsaufgaben können nüchterne

gegangen sind, von denen als ältestes der „Sachsen
spiegel“ zu nennen ist, paßten sich im Laufe der Zeit den 
Lebens- und Wirtschaftsverhältnissen, der fortschreitenden 
Technik und der Baukunst an, wurden nach und nach 
erweitert. Die ältesten selbständigen Bauordnungen 
stammen etwa aus den 70er Jahren; die heute gültigen

Abb. 8. S c h m i e d e e i s e r n e s  G i t t e r  v o r  d e m  H a u p t p o r t a l .
Ausführung der Kunstschmiedearbeiten J. S c h r a m m ,  Berlin SW, der geschmiedeten Rahmenkonstruktion

Paul M a r c u s ,  Berlin-Schöneberg.
Das Haus der Länderbank am Pariser Platz in Berlin.

dhabung, Pedanterie und Bürokratismus viel Schaden 
Ärgernis verursachen; hier mehr als bei jeder anderen 
valtung. Es gehört eben eine vollkommene Be- 
ächunv der ganzen Materie dazu,, um den Anfoide- 
en nach innen und außen gleicherweise gerecht werden

^ b e s te l l e n d e n  Bauordnungen, die aus dem römischen 
it und den alten deutschen Gesetzbüchern hervor

sind mindestens 10—15 Jahre alt. Eine Zeit, die in jeder 
Beziehung durchgreifende Änderungen hervorbrachte, 
nicht allein politisch, sondern auch sozial, industriell, 
technisch, künstlerisch, fordert dringend auch eine Neu
einstellung der Baupolizeiverwaltung. Die maßgebenden 
Stellen haben dies auch erkannt; seit Jahren sind Arbeiten 
im Gange, um eine sogenannte Rahmenbauordnung für 
ganz Preußen herauszugeben. Je tz t hat fast jede größere

481
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Stadt und jeder Regierungsbezirk besondere Verordnungen 
und Vorschriften. Bayern besitzt schon seit 1877 eine 
allgemeine Bauordnung. Eine der frühesten ist die von 
Württemberg aus dem Jahre 1872.

Leider haben sich die Arbeiten infolge der umständ
lichen Zusammenarbeit mit größeren Städten und den 
überhandnehmenden anderweitigen Aufgaben sehr ver
zögert. Das ist um so beklagenswerter, als die Zeit nach 
der Kriege, in der die Bauwirtschaft sich nicht entfalten 
konnte, für die Einführung der neuen Bauordnung gerade 
sehr geeignet war. Wenn erst die Bautätigkeit in vollem 
Umfang einsetzt, ist die Einführung durch den not
wendigerweise zuzugestehenden Übergang erschwert, ab
gesehen davon, daß das Umstellen der Baupolizeiämter auf 
die neuen Aufgaben durch die sich häufenden Ausnahme
gesuche, Dispense und Beschwerden eine ganz bedeutende 
Belastung mit sich bringen wird. Eine beschleunigte 
Durchführung der Neuerung wäre im Interesse der Bau
wirtschaft wünschenswert.

Die neue Bauordnung wird erhebliche Verschärfungen, 
besonders bezüglich der zulässigen Grundstücksbebauung 
und der Gebäudehöhe bringen. Inwieweit von den ein
zelnen Orten Ergänzungen und Erweiterungen _ dieser 
Rahmenbauordnung zu schaffen sein werden, bleibt ab
zuwarten. Auch in dieser Hinsicht wird ein gewisser 
toter Punkt im Geschäftsgang überwunden werden müssen.

Was bei allen Bauordnungen — wie bereits in einer 
früheren Ausführung hervorgehoben — beachtet werden 
sollte, ist die bekannte Dreiteilung der Vorschriften in:

i. Muß-, 2. Normal- oder Kannvorschviften und
3. Wunschbestimmungen.

Zweckmäßigerweise würde schon die äußere Fassung 
danach zu gestalten sein. Auf alle Fälle aber muß die 
Handhabung der Vorschriften dieser dreigeteilten Kenn
zeichnung entsprechend abgestuft weiden. Damit ist 
sichtlich das Wesentliche hervorgehoben, das, was un
bedingt gefordert werden mu ß .  Durch Verhandlungen 
über Erleichterungen, Ausnahmen usw. sind auch bei 
widerstrebenden Baulustigen die Wunschbestimmungen 
leicht zur Durchführung zu bringen. Von den Normal
vorschriften ist nur abzugehen, wenn eine entsprechende 
Begründung beigebracht wird, oder um außerordentliche 
Härten zu vermeiden.

Was nun die Hauptgesichtspunkte anbetrifft, so sind 
zu unterscheiden: Die Standsicherheit, Feuersicherheit, 
hygienischen Forderungen, Verkehrsfragen, Ästhetik und 
als begleitendes Leitmotiv Wirtschaftlichkeit. Denn es 
geht nicht an, diktatorisch nur zu fordern, ohne die all
gemeine wirtschaftliche Lage zu berücksichtigen.

Die feuersicherheitlichen Forderungen sind in den 
bestehenden Bauordnungen vielfach recht weitgehend. Bei 
der Entwickelung der massiven, oder — wie es neuerdings 
heißt — feuerbeständigen Bauart, ,is t heute weniger das 
Augenmerk auf die Feuersgefahr selbst, als vielmehr auf 
die Rauchgefahr (Verqualmung) zu richten, wie dies von 
Seiten der Feuerwehr stets hervorgehoben wird. Diese 
Rauchgefahr besteht aber weniger in Wohngebäuden, als 
gerade in Betrieben und Lagerräumen. Für diese muß 
eine möglichst freie Handhabung für die schärfsten Be
stimmungen den örtlichen Stellen überlassen bleiben. Auf 
alle Fälle sind regelmäßige Revisionen der bestehenden 
Anlagen vorzunehmen, um bei Betriebsänderungen die 
entsprechenden Auflagen machen zu können.

Die einzelnen Konstruktionen und Ausführungsarten 
sind nur begrifflich festzulegen, wie es beispielsweise mit 
der oben angeführten Bezeichnung „feuerbeständig“ für 
massiv oder feuerfest, „feuerhemmend“ für feuersicher in 
recht kennzeichnender Weise geschehen ist Die begriff
liche Erläuterung ist nicht durch bestimmte Beispiele zu 
begrenzen, sondern möglichst abstrakt wiederzugeben, 
danach bleibt es, je nach den ortsüblichen Gebräuchen 
und dem technischen Fortschritt der Baupolizei frei
gestellt, die entsprechenden Konstruktionen und Aus
führungen zu beurteilen und vorzuschreiben.

Vor allen Dingen ist stets der Zweck im Auge zu 
behalten, der mit jeder Vorschrift und jeder Auflage er
reicht werden soll.

Auch die Forderungen, die in hygienischer Hinsicht 
gestellt werden, sind entsprechend abzuwägen. Wenn 
z. B. für Miethäuser, deren Bewohner nach Zahl und Art 
ständig wechseln, die Vorschriften streng durchgeführt 
werden müssen, ist für Kleinhäuser, Einfamilienhäuser 
Siedelungen in weitgehender Weise Nachsicht zu üben! 
Die freiere Licht- und Luftzuführung, das eigene Inter
esse, die besondere Eigenart, sind Umstände, die die 
polizeiliche soziale Fürsorge in den meisten Fällen entbehr
lich machen.
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Sow eit Maße und Zahlen — abgesehen von Mauer
stärken   angegeben sind, so llten  sie nur als Grenzwerte
crelten. Ein unbedingtes Festhalten an der Ziffer ist nur 
dann bedingt, w enn ein Sinn dahinter steckt. Z. B. bei 
der Gebäudehöhe, um Anschlüsse an die Nachbargebäude 
zu erreichen, bezüglich der Hofgröße, um ungünstige Be
bauung zu verm eiden. Die geringen Abweichungen von 
den Muß- und vor allen Dingen von den Kannvorschriften 
sollten durch Ausnahmen zugelassen werden, ohne daß 
erst eine umständliche Dispenserteilung abgewartet werden 
muß. In dieser Beziehung sollte dem Selbstverwaltungs
recht größere Freiheit zugestanden werden. Dies Zweck
gestalten der Tätigkeit bietet die beste Gelegenheit in 
jeder Weise beratend und verbessernd auf die Gesamt
anordnung des Bauobjektes einzuwirken.

So, wie in weitgehender Weise zweckmäßige Erleichte
rungen durch sinngemäße Auffassung der Vorschriften 
gewährt werden sollten, so ist andererseits eine schärfere 
Handhabung unbedingt durchzuführen.

Zu dieser Forderung gehört vor allen Dingen die 
Rücksichtnahme auf den Verkehr und die sozialen Ver
hältnisse.

Wegen des erheblich gesteigerten Verkehrs, besonders 
durch die schweren Kraftwagen, ist ein ganz besonderes 
Augenmerk auf die Fundamentierung, Verankerung und 
Versteifung der Bauwerke zu richten. Dies gilt allgemein, 
ganz vorzüglich aber bei Bauten an Verkehrsstraßen.

Hierzu gehört auch die Überwachung der vorhandenen 
Gebäude und deren Vorkragungen, Balkone, Erker usw. 
Infolge der verursachten Bodenerschütterungen entstehen 
Schwingungen, die, potenziert mit der Höhe über Gelände 
und der Weite der Ausladung erhebliche statische Mo
mente entstehen lassen, deren W irkungen bei der Kon
struktion nicht berücksichtigt worden sind. Es kann 
nicht nachdrücklich genug auf diesen Umstand hingewiesen 
werden, der noch besonders kritisch wird durch die jahre
lange Vernachlässigung der Unterhaltung während der 
Kriegs- u. Inflationszeit.

Die Lebensdauer eines normalen Gebäudes beträgt 
100—150 Jahre bei entsprechender Unterhaltung. Ein 
ganz bedeutender Teil der Großstadtbauten rührt aus der 
Gründerzeit 1871—1875 und darüber hinaus her. Damit 
sind bis heute fünfzig Jahre überschritten. Nun ist ein 
großer Teil dieser Bauten, besonders der Miethäuser nicht 
als normal in Bezug auf die Ausführung anzusprechen. 
Fast durchweg können in allen Großstädten bei Bauten 
aus dieser Periode recht minderwertige Ausführung, 
schlechtes Steinmaterial, vielfach sogar Schutt als Mörtel 
ohne die Spur eines Bindemittels festgestellt werden. In
folge dieser und der oberen angeführten Umstände wird 
mit einer erheblichen Verkürzung der Lebensdauer der 
Bauten zu rechnen sein. Die Folgen dieser Pfuscharbeit 
müssen sich in nicht fernliegender Zeit noch mehr be
merkbar machen, als es je tzt schon der Fall ist. Mög
licherweise tr itt der Verfall katastrophal auf.

Bezüglich der sozialen Forderung ist sehr viel durch 
die Schaffung von Sondervorschriften für Klein- und 
Mittelhausbauten geschehen. Die Vorteile der Wohnungs
verhältnisse sind in entsprechender Weise auf die Groß
häuser — die auf keinen Fall ganz ausgeschaltet werden 
können — zu übertragen. Und zwar: Möglichst wenig 
Wohnungen an einem Treppenhaus, getrennte Eingänge, 
schalldichte Trennung der Wohnungen (die organisch 
festzulegen sind), Aborte innerhalb der geschlossenen 
Wohnung, keine Einzelschlafräume im Dachgeschoß, rück
seitige Wirtschaftsbaikone, Freihalten des Hofes für den 
Aufenthalt und zum Spielen der Kinder. Die letzte For
derung läßt sich rechtfertigen und durch § 10 II 17 D. A. 
L. R., und zu dem Verbot der Verkehrspolizei kann durch 
Ortsgesetz eine Vorschrift erlassen werden, die den Auf
enthalt der Kinder regelt. Die Straße kann wegen des 
starken Verkehrs, der Staubbelästigung und der Ver
a n k e ru n g  durch den Auspuff der Kraftwagen usw. den 
Kindern keinen Spiel- und Erholungsplatz bieten. An 
Anlagen und Spielplätzen wird es im Stadtinnern stets 
fehlen, abgesehen davon, daß die Anlagen als Aufenthalt 
und zum fummeln für die heutige Jugend nicht geeignet 
sein durften. 6

Die heute übliche Ortskontrolle der Neubauten usw., 
erstreckt sich eigentlich nur auf die Roh- und Gebrauchs
abnahme. Das ist unzureichend. Ausdrücklich ist eine 
Beaufsichtigung und Überwachung vorgeschrieben. Es ist 
unbedingt erforderlich, daß größere Bauten während der 
Ausführung jedes einzelnen Geschosses mindestens einmal 
kontrolliert werden. Erst dadurch ist es möglich, den 
eigentlichen Kern des Bauwerkes in seinem Gefüge zu 
untersuchen. Zu dieser Kontrolle gehört vor allen Dingen
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auch die Untersuchung der Materialbeschaffen
heit, der Zusammensetzung und Mischung 
des Mörtels und der einzelnen Konstruktions
teile. Wie sehr hiergegen verstoßen wird, hat 
die Praxis oft in krassester Weise gezeigt. 
Selbst anerkannte Regeln der Baukunst sind, 
nicht nur bei Handwerkern und Unternehmern, 
fast in Vergessenheit geraten.

Durch diese verschärfte Kontrolle wird 
Mehrfaches erreicht: die Sicherheit der bau
lichen Ausführung und demzufolge der Schutz 
und die Erhaltung des Volksvermögens, sowie 
in moralischer Hinsicht die Hebung des Hand
werkerberufs, die W ertung der Facharbeit 
und der persönlichen Leistungen.

Das sind in großen Zügen nur wenige 
Punkte, die hervorgehoben werden sollen. 
Die Aufgaben sind so mannigfaltig und das 
Gebiet ist so entwicklungsfähig, daß es 
keineswegs mit dieser kurzen Betrachtung er
schöpft werden kann. Für den, der die Auf
gabe ernst nimmt, ist das reichste Feld der 
Betätigung gegeben.

Die Arbeit ist nicht mechanisch nach P ara
graphen zu erfassen. Neben einer* gründ
lichen Fachausbildung ist eine langjährige 
Erfahrung erforderlich.

Der Erfolg ist nicht ein äußerlich sicht
barer. Dank und Anerkennung, wie bei an
deren Verwaltungszweigen, wird die Baupolizei 
sich kaum erwerben. Hier trifft eben auch 
jenes Wort zu, daß die beste Anerkennung 
die ist, daß man nicht von der Baupolizei- 
Verwaltung spricht. Die Tätigkeit — so w ert
voll in erhaltendem und förderndem Sinne sie 
sein kann — geht auf in dem großen Be
streben zum Schutze der Allgemeinheit, zum 
Wohle des Volkes.

Um diese Aufgabe ganz zu erfüllen, 
können die Forderungen an die Beamten nicht 
hoch genug gestellt werden.

Eigenartig ist die unterschiedliche Ge
staltung der Baupolizei-Ämter in den ver
schiedensten Verwaltungen. Auch die Auf
gaben sind nicht gleichmäßig verteilt.

Bei der Herausgabe der allgemeinen Bau
ordnung wird auch eine Regelung der Ver
waltungsstellen durchaus erforderlich sein. 
Zumal in Landgemeinden liegt die W ahr
nehmung der Baupolizei arg darnieder.

Es ist bekannt, daß in manchen Städten 
eine Bindung der Baupolizei mit anderen 
Verwaltungszweigen besteht. Für eine Ver
waltung ist es aber nicht leicht, gleichzeitig 
Baupolizeigeschäfte und andere Geschäfte zu 
führen. Die Tätigkeit ist streng zu scheiden. 
So hat auch niemals die Gemeindeverwaltung 
Einfluß auf das Baupolizeirecht. Leider 
herrscht vielfach die gegenteilige Auffassung. 
Es sollte eher der Baupolizei eine Mitwirkung 
bei Entscheidungen der Gemeindeverwaltung 
zugestanden werden. Ganz besonders wäre dies 
angebracht bei der Handhabung des Bau
verbots, erst recht, da die Baupolizei in dieser 
Angelegenheit die Behörde ist, die die Maß
nahmen vertreten muß.

Auch die städtischen Körperschaften 
können die Baupolizei nicht entlasten. Ledig
lich eine Beratung in wirtschaftlicher Be
ziehung kann zugestanden werden.

Verantwortlich bleibt stets die Baupolizei- 
Verwaltung, oder vielmehr der Polizei-De
zernent, bezw. sein Vertreter und der Sach
bearbeiter. Darin liegt die hohe verantwortungs
volle Bedeutung der Aufgabe, daß hieraus die 
persönliche Arbeit spricht. Rechtlich gibt es 
keine „BaupolizeiVerwaltung“. Die Persönlich
keit muß in allem ganz eingesetzt und ge
wertet werden.

Die Aufgabe ist des Schweißes wert! —

A b b i l d u n g e n :  Haus der Länderbank 
am Pariser Platz in Berlin.

Arch.: Paul M e b e s und Paul E m m e r i c h ,  
Berlin.

1. A u g u st 1925.

Abb. 9. B l i c k  a u f  d i e  G e b ä u d e e c k e  a m P a r i s e r  P l a t z .



Vermischtes.
Ausstellung Ludwig Persius und Carl Graeb im 

Architekturmuseum der Technischen Hochschule Char
lottenburg. Im Charlottenburger Architekturmuseum, das 
bekanntlich periodische Ausstellungen heutiger, aber auch 
früherer Baukunst veranstaltet, ist jetzt auf die W ett
bewerbsschau zum Tannenberg-National-Denkmal eine 
Ausstellung von Architekturzeichnungen von Ludwig 
P e r s i u s  (1803—1845), Hofarchitekt Friedrich Wilhelms 
IV., gefolgt, die ergänzt wird durch Aquarelle von Georg 
G r a e b  (1816—1884). Die Zahl von Bauwerken, die mit 
Persius in Verbindung gebracht werden, ist gering und 
die Museumsleitung hat sich mit dieser Ausstellung die 
Aufgabe gestellt, die Persönlichkeit dieses am engsten mit 
Schinkel verbundenen Architekten genauer zu umreißen. 
Zu diesem Zweck wurde auch das Material aus P rivat
besitz herangezogen. Dauer der Ausstellung, die wochen
tags mit Ausnahme des Sonnabend voü 11—2 1 hr zu
gänglich ist, vom 17. Juli bis 30. August d. Js. Hoffent
lich kann sich die Ausstellung trotz der recht ungünstig 
liegenden Besuchsstunden des Zuspruches erfreuen, den 
sie verdient. —

Öffentliche Tagung des Deutschen Ausschusses für 
wirtschaftliches Bauen in Dresden. Auf Beschluß des Ar
beitsausschusses vom 2. Juni 1925, zusammen mit dem 
mit ihm in Arbeitsgemeinschaft stehenden Reichsverband 
der Wohnungsfürsorgegesellschaften ladet der Ausschuß 
zu seiner am 8. u n d  9. S e p t e m b e r  1925 d. J. im Zu
sammenhang mit der Dresdener Jahresschau „Wohnung 
und Siedlung“ stattfindenden diesjährigen öffentlichen 
Tagung nach Dresden ein. Auf der Tagesordnung stehen 
folgende Vorträge: 1. „ H o c h h a u s  o d e r  K l e i n  h a u s  
— e i n e  W i r t s c h a f t s f r a g e “ , Reg.- u. Baurat 
L ü b b e r t-Hannover u. Ober-Ingenieur G r a f-Dresden;
2. „ H o c h h a u s  o d e r  K l e i n  h a u s  i m S p i e g e l  d e s  
W o h n u n g s - H y g i e n i k e r  s“, Referent noch nicht 
feststehend; 3. T y p e n  - u n d  S e r i e n b a u  i m W o h 
n u n g s w e s e n ,  Reg.-Baurat S t e g e m a n  n-Dresden;
4. „ P r o v i n z i e l l e  G e n e r a l b e b a u  n g s p l ä n  e“, 
Reg.-Bmstr. N i e m e y e  r-Oppeln; 5. „ A r b e i t  s.- P s y 
c h o l o g i e  u n d  B a u w i r t s c h a f t “, Privatdoz. Dr. 
Ing. B ra m e s fe ld -D a rm s ta d t.

Der Deutsche Ausschuß für wirtschaftliches Bauen, 
der jetzt zum sechsten Male seinen ständig gewachsenen 
Freundeskreis zusammenruft, hat auch diesmal wieder 
gezeigt, daß er es verstanden hat, sein umfassendes Ar
beitsgebiet zu erweitern und Fragen herauszugreifen, an 
denen alle Baufachkreise weitestgehend interessiert sind. 
Nach dem Ergebnis der letztjährigen Tagungen in Breslau 
und München ist zu erwarten, daß auch diese Tagung 
wieder Vertreter aus ganz Deutschland in Dresden ver
einen wird. Die großzügige Baufach-Ausstellung wird 
dabei noch besonders werbend für diese Tagung wirken. 
Es empfiehlt sich daher baldige Anmeldung. — Alle An
fragen nach Teilnehmerkarten usw. sind zu richten an 
den D e u t s c h e n  A u s s c h u ß  f ü r  w i r t s c h a f t 
l i c h e s  B a u e n ,  D r e s d e  n-A., K a n z l e i g ä ß c h e n  
Nr. 1. II. —

Literatur.
Vom Backsteinbau. Gerade in heutiger Zeit beginnt 

man der modernen Architektur sich des bisher vernach
lässigtet und meist durch Putz verdeckten Backsteinbaus 
wieder mehr zuzuwenden, und nicht zumindest ist es der 
Ziegelei-Industrie wie auch einzelnen Schriften zu danken, 
bei dem' Siegeslauf des Backsteinbaues wie auch in der 
Baukeramik fördernd mitzuwirken.

Hans M u c h beginnt in seinem bereits in 4. Aufl. erschie
nenen Buch „ N o r d d e u t s c h e  B a c k s t e i n g o t i k “ 
Verlag Georg Westermann, Braunschweig, weitere Kreise 
in das Wesen des Norddeutschen Backsteinbaues einzu
weihen und die Reize und die Vorzüge dieses heimischen 
Materials aufzuzeigen, wobei er als Beispiel die herrlichen 
Schöpfungen der Gotik und Renaissance anführt. Diese 
Bauten können den berufenen Künstlern und Architekten 
als nachahmenswertes Beispiel vor Augen geführt werden, 
indem man entgegen früheren Zeiten die einzelnen For
men oder Ornamente nicht kopiert, sondern die Gesetz
mäßigkeit und den Sinn der Architektur erfaßt und nur 
in moderne Formen umzugießen weiß. Die zahlreichen bei
gefügten Tafeln veranschaulichen in interessanter und 
lehrreicher Weise seine Worte.

In einem weiteren Tafelwerk von über 200 Seiten mit 
hervorragenden, mannigfaltigen weiteren Abbildungen 
führt Prof. Dr.-Ing. Otto S t i e h 1, „B a c k s t e i n b a u t e n 
in  N o r d d e u t s c h i a n d  u n d  D ä n e m a r  k“, im Ver
lage von Julius Hoffmann, Stuttgart, die Entwicklung des 
Backstembaues von der romanischen Zeit vorüber an den
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herrlichen Schöpfungen der Gotik und Renaissance, mit 
ihren reich geschmückten Terrakotten bis zu den schlichten 
vornehmen '"Bürgerhäusern des Klassizismus vor Augen, 
ln der Einleitung weiß er in großen Zügen über die Her
kunft des Ziegelbaues zu berichten, indem er die An
fänge des Ziegelbaues in Oberitalien, von wo die Verpflan
zung nach dem Norden erfolgt ist, nachweist. Das Werk 
wird durch die vielen interessanten Bilder von Kirchen, 
Rathäusern, Burgen, Wehrbauten und einfachen Bürger
häusern nicht nur für jeden Kunsthistoriker und Künstler, 
sondern auch Architekten und Ziegler von großem Inter
esse sein und ihnen manche Anregung geben.

Ein Wegweiser, wie der Neuverwendung der Backstein
architektur praktisch weitergeholfen werden kann, gibt 
uns der durch seine hervorragenden mustergültigen Back
steinbauten bekannte Hamburger Arch. Dr.-Ing. Fritz 
S c h u m a c h e r  in dem seinerzeit im Verlag von D. W. 
Callwey, München, erschienenen W erk „ D a s  W e s e n d e s  
n e u z e i t l i c h e n  B a c k s t e i n b a u e  s“. Aus dem 
reichen Inhalt seien nur einige Kapitel erwähnt, die der 
Künstler sowohl wie Baumeister nicht ohne Nutzen lesen 
dürften. ..Die Gründe für die Pflege des Backsteinbaues. 
Die Leistungsfähigkeit des Backsteinbaues. Handstrich
stein und Maschinenstein. Verwandtschaft naiver Form
gebung im Backsteinbau. Keramische Glasuren. Die 
Festigkeit des Backsteinmauerwerks. Organische Verbin
dung des Backsteines mit anderen Materialien, sowie das 
Verblenden.“ Die wenigen, eben erwähnten Abteilungs
überschriften beweisen zur Genüge, daß die Anschaffung 
dieser Schrift für jeden Architekten eine Notwendigkeit 
bildet, und es sollte daher auf keinem Arbeitstisch fehlen. 
Durch viele, beigegebene Abbildungen, die von bereits 
ausgeführten Backsteinbauten stammen, wird das Buch in 
anschaulicher Weise ergänzt.

Es ist zu hoffen, daß die Zahl der Schriften, die 
den Kampf für die Wiederbelebung des Backstein und der 
Keramik in der Baukunst führen, sich mehren und das 
Interesse weiterer Kunstkreise auf sich lenken. Dann 
steht zu hoffen, daß sich bald die Architekten- und Künst
lerschaft der Keramik als Bau- und Verzierungsmaterial 
in der Architektur immer mehr zuwendet und mit einem 
erneuten Aufblühen vor allem in künstlerischer Hinsicht 
zu rechnen sein wird. —

K o n r a d  S t r a u ß ,  Frankfurt a. 0.
Leitfaden für den Unterricht in der Naturlehre. Von 

Prof. Dr. B r e i t f e l d .  1925. Verlag von H. A. Ludwig 
Degener, Leipzig. Pr. —.

Das nur für Baugewerkschulen bestimmte Buch zeichnet 
sich durch seinen klaren und leicht verständlichen Text 
aus. Es ist dem Auffassungsvermögen der Schüler ange
paßt und dadurch für die Hand des Schülers gut geeignet.

In dem Bestreben, alles Überflüssige auszuscheiden, ist 
der Stoff in knapper Form gehalten, was im Interesse des 
Schülers zu begrüßen ist. Manche nicht unwichtige Stellen 
hätten etwas ausführlicher behandelt werden können.

Die neuen Theorien sind wohl mit Absicht fortgelassen. 
Das Einfügen von klaren Abbildungen und Skizzen an den 
zugehörigen Textstellen würde den W ert des Leitfadens 
noch wesentlich erhöhen. Die in besonderem Heft bei
gegebenen Skizzen könnten unter Ergänzung durch weitere 
Abbildungen größtenteils hierfür benutzt werden. —

A r n o l d .
W ettbewerbe.

Im W ettbew erb für die Um bauung des Karl Reiß- 
P latzes in Mannheim wurde bei 39 eingegangenen Ent
würfen folgende Entscheidung gefällt: I. Pr. v. 4000 M. 
Arch. Karl L a t t e y e r  u. Hans S c h n e i d e r ,  Ludwigs
hafen; II. Pr. v. 3000 M. Arch. Reg.-Bmstr. S e h r  a d e ,  
Mannheim; III. Pr. v. 2000 M. Architekten L a t t e y e r .  
S c h n e i d e r  u. B a u s c b ,  Ludwigshafen; IV. Pr. v. 
10001 M. Arch. W. D r i n n e b e r g ,  Mannheim. Zum An
kauf für je 500 M. empfohlen wurden die drei Entwürfe der 
Architekten; Dr.-Ing. Max S c h m e c k e t ;  Hermann E s c h  
mit Arno A n k e ;  sowie W. D r  i n n e b e r g ,  sämtl. in 
Mannheim. —

Zu dem W ettbew erb für einen B ebauungsplan des Ge
ländes an G algenberg in Gera sollen auch diejenigen zu
gelassen werden, die in früheren Jahren in Gera ansässig 
und tätig  waren und daher mit den Geländeverhältnissen 
vertraut geworden sind. —

Inhalt: Haus der Deutschen Länderbank am Pariser Platz 
in Berlin. — Zukunftsaufgaben der Baupolizei. — Vermischtes. 
— Literatur. — Wettbewerbe. —
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